
 

Öffentliches Verfahrensverzeichnis nach § 4 e Bunde sdatenschutzgesetz 

1. Name oder Firma der verantwortlichen Stelle:    

Fachverband Metall Nordrhein-Westfalen 

2. Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche  oder nach der Verfassung des 

Unternehmens berufene Leiter und die mit der Leitun g der Datenverarbeitung beauftragten 

Personen:   

Vorstand / Geschäftsführung: 

Der Fachverband wird vertreten durch 

Martin Hunold  (Vorstandsvorsitzender) und 

Matthias Runge  (Hauptgeschäftsführer) 

3.  Anschrift der verantwortlichen Stelle:   

Ruhrallee 12, 45138 Essen 

4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung od er -nutzung:    

Der Fachverband Metall Nordrhein-Westfalen nimmt die Interessen des Metallhandwerks wahr. Er 

unterstützt die angeschlossenen Handwerksinnungen und deren Mitgliedsbetriebe und unterbreitet den 

Behörden Anregungen und Vorschläge und erstattet Behörden Gutachten. Er richtet Fachschulen und 

Fachkurse ein und fördert diese. Er führt die fachliche Weiterbildung der ihm (mittelbar) 

angeschlossenen Betriebe durch. 

5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der  diesbezüglichen Daten oder 

Datenkategorien: Zu folgenden Personengruppen werden  personenbezogene Daten erhoben, 

verarbeitet und genutzt, sofern diese zur Erfüllung des unter 4. genannten Zweckes erforderlich 

sind:   

Mitgliedsdaten sowie Daten von Lieferanten und Organisationen sofern diese zur Erfüllung der unter 4. 

genannten Zwecke erforderlich sind. 

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die D aten mitgeteilt werden können:  

Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten, Interne Stellen, die an der 

Ausführung und Erfüllung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind, Externe Auftragnehmer 

(Dienstleistungsunternehmen) entsprechend § 11 des Datenschutzgesetzes,  Externe Stellen, soweit 

dies zur Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke erforderlich ist. 

7. Regelfristen für die Löschung der Daten :  

Nach Ablauf der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden die entsprechenden Daten 

routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind. Nicht von 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten betroffene Daten werden gelöscht, sobald die unter 4. genannten 

Zwecke weggefallen sind.  

8. Geplante Übermittlung in Drittstaaten:   

Eine Übermittlung von Daten in Drittstaaten ist nicht geplant.  


